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Gemeinde Lanz
 
 

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
 

BV-Lan/2026/001
öffentlich

25.02.2026

Betr.: Beratung und Beschlussfassung über die Anwendung des 
Zweiten Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung 
kommunaler Jahresabschlüsse (JABG) – Vereinfachte Aufstellung 
der Jahresabschlüsse

Fachbereich II - Finanzen
 
Beratungsfolge 11.03.2026 Gemeindevertretung Lanz

 
Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt
 
die vereinfachte Erstellung der Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2021 gem. § 1 Abs. 1 des 
Zweiten Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse 
(JABG).
 
Beschlussbegründung:

Das zweite Jahresabschlussbeschleunigungsgesetz eröffnet Kommunen die Möglichkeit 
Jahresabschlüsse vereinfacht aufzustellen, um die Erstellung rückständiger Jahresabschlüsse zu 
beschleunigen.
 
Für die vereinfachte Aufstellung der Jahresabschlüsse ist ein Beschluss der Gemeindevertretung 
erforderlich.
 
 
 
_________________________________
gez. Anna Karius
Allgemeine Vertretung
 
 
 
 
 
 




